
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 16 Oö. KJHG 2014 § 16
 Oö. KJHG 2014 - Oö. Kinder- und Jugendhilfegesetz 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.12.2020

(1) Über die Erbringung von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe im Sinn des 1. bis 6. Abschnitts haben der Kinder-

und Jugendhilfeträger und seine Organisationseinheiten (§ 6) sowie die sonstigen Leistungserbringer eine schriftliche

Dokumentation zu führen.

(2) Die Dokumentation hat jedenfalls Angaben über Leistungserbringer, beteiligte Behörden und Einrichtungen,

verantwortliche und beigezogene Fachkräfte sowie Art, Umfang und Dauer der erbrachten Leistungen zu enthalten.

(3) Die Dokumentation über Gefährdungsabklärung und Hilfeplanung (§§ 40 und 41) hat darüber hinaus jedenfalls

Angaben zum Inhalt von Gefährdungsmitteilungen, Art und Umfang der festgestellten Gefährdung, Sozialanamnese

der betroffenen Kinder und Jugendlichen, Inhalte des Hilfeplans sowie Daten von Auskunftspersonen zu enthalten.

(4) Der Kinder- und Jugendhilfeträger und seine Organisationseinheiten sowie die privaten Kinder- und

Jugendhilfeeinrichtungen haben organisatorische Vorkehrungen zu tre en, die den Schutz der

Geheimhaltungsinteressen der betro enen Person garantieren. Einsicht in die Dokumentation kann nur im Rahmen

der Auskunftsrechte gemäß § 14 sowie im Rahmen der Verp ichtungen gemäß § 9 Abs. 9 und § 25 Abs. 4 gewährt

werden. (Anm: LGBl. Nr. 55/2018)

(5) Bei Wechsel der Zuständigkeit oder Gewährung von Erziehungshilfen wegen Gefahr im Verzug im Sinn des § 8 Abs. 2

ist die Dokumentation der bisherigen Leistungserbringung an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde oder den

örtlich zuständigen Kinder- und Jugendhilfeträger oder dessen Organisationseinheiten unverzüglich zu übermitteln.

In Kraft seit 25.05.2018 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_kjhg_2014/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_kjhg_2014/paragraf/40
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_kjhg_2014/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_kjhg_2014/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_kjhg_2014/paragraf/25
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=55/2018&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_kjhg_2014/paragraf/8
file:///

	§ 16 Oö. KJHG 2014 § 16
	Oö. KJHG 2014 - Oö. Kinder- und Jugendhilfegesetz 2014


